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Regulierungsdefizite und Reformalternativen  
der Gemeinsamen Europäischen Fischereipolitik 

Steffen Hentrich*  

1. Einleitung 

Seit Jahrzehnten versucht die Europäische Union im Rahmen der Gemeinsamen Fische-
reipolitik (GFP) den ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Problemen der Über-
fischung und Überkapitalisierung der europäischen Fischerei Herr zu werden. Mit der 
Festlegung von Höchstfangmengen (TAC), technischen Vorschriften für die Fangtech-
nik, befristeten räumlichen Fangverboten, zeitlichen Restriktionen für die Fangaktivitä-
ten sowie der Förderung des Kapazitätsabbaus und des Einsatzes bestandsschonender 
Fangtechnik hat diese Politik jedoch bislang nur an den Symptomen des Marktversagens 
einer kollektiven Nutzung der Common-Pool-Ressource Fisch angesetzt. Zudem hat die 
GFP mit der Subventionierung des Neubaus und der Modernisierung der Fangtechnik 
und umfangreichen Preisstützungsmaßnahmen zusätzliche Marktverzerrungen geschaf-
fen und damit erheblich zur Verschärfung der ohnehin schon vorhandenen Marktfunk-
tionsstörungen beigetragen. Dementsprechend ernüchternd ist die Erfolgsbilanz dieser 
Politik. Eine Reihe von Fischbeständen leidet unter permanenter Überfischung und be-
findet sich zum Teil bereits außerhalb „sicherer biologischer Grenzen“, die Rentabilität 
der Fischereiunternehmen wird durch immer geringer werdende Fangerträge und eine 
chronische Unterauslastung ihrer Fangkapazitäten beeinträchtigt. Das Resultat sind sin-
kende Einkommen der Beschäftigten der Fischerei, eine Verschlechterung der Arbeits-
bedingungen auf See sowie eine Verknappung und Verteuerung des Fischangebots. 

Im Zentrum dieser Arbeit steht die Analyse der ökonomischen Wirkung der wesentlichen 
Elemente der GFP. Unter Verwendung eines bioökonomischen Modellrahmens erfolgt 
eine Beschreibung der Anreizwirkung der einzelnen Instrumente im statischen Markt-
gleichgewicht. Hierbei wird ein besonderes Augenmerk auf die Effekte der Subventions-
politik der GFP gelegt. Schließlich werden Alternativen für eine Reform des europäischen 
Fischereimanagements aufgezeigt. Eine Darstellung der Potenziale eines auf handelbaren 
Fangrechten basierenden flexiblen Fischereimanagements unter der Berücksichtigung in-
ternationaler Erfahrungen soll illustrieren, dass die Lösung der Probleme der GFP nicht in 
einer weiteren Erhöhung der schon jetzt erheblichen Regulierungsdichte, sondern vielmehr 
in einer marktgerechten Absicherung von Zugangs- und Verfügungsrechten zu den knap-
pen Fischbeständen der europäischen Fischereigewässer liegt. 

                                                 

* Steffen Hentrich ist Mitarbeiter beim Rat von Sachverständigen für Umweltfragen, Berlin. 
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2. Entwicklung der europäischen Fischereipolitik 

Die Europäische Fischereipolitik umfasst vier Politikbereiche. Das ursprüngliche Ziel 
dieser Politik war die Unterstützung einer „harmonischen und ausgeglichenen Entwick-
lung“ der Fischereiwirtschaft bei gleichzeitiger Förderung einer „rationalen Nutzung der 
biologischen Ressourcen des Meeres“.1 Die vier Politikbereiche bestehen aus der ge-
meinsamen Strukturpolitik, der gemeinsamen Marktorganisation, einem gemeinsamen 
Ressourcenschutz und Management System und einer gemeinsamen Koordination der 
Politik im Bezug auf Fischereiabkommen mit Drittstaaten. 

Die Gemeinsame Marktorganisation der EU 

Die gemeinsame Marktorganisation umfasst neben einer Reihe von Vermarktungsstan-
dards ein ausdifferenziertes System von Preisinterventionen und Handelsrestriktionen. 
Die Preisstützungsregelung basiert auf einem von der EU jährlich festgesetzten Orien-
tierungspreis für die unterschiedlichen Fischereiprodukte. Wird dieser mehr als zehn 
Prozent unterschritten, nehmen die Erzeugerorganisationen unter Aufwendung von EU-
Beihilfen das Marktangebot zum gemeinschaftlichen Rücknahmepreis ab. Zusätzlich er-
halten die Fischer Kompensationszahlungen zur Einkommensstabilisierung. Des Weite-
ren erfolgt eine Regulierung des Handelsverkehrs mit Drittländern, die Zölle, Mindest-
einfuhrpreise und gesonderte Schutzmaßnahmen zur Abwehr des „Preisverfalls“ ein-
setzt. Die EU einigte sich 1999 auf eine Reform der gemeinsamen Marktordnung für Fi-
schereierzeugnisse. Trotz einer Verringerung der Unterstützungsleistungen für die 
Rücknahme von Fischereierzeugnissen vom Markt und einer Orientierung auf mehr Ei-
genverantwortung der Erzeugerorganisationen zur effektiveren Kontrolle der Anlandun-
gen und Vermeidung von Rücknahmen blieb die Struktur der Marktordnungspolitik im 
Wesentlichen unverändert (EUROPÄISCHE KOMMISSION, 2000). 

Die Gemeinsame Strukturpolitik der EU 

Unter dem Begriff der gemeinsamen Strukturpolitik firmiert ein umfassendes System 
von Fördermaßnahmen zur Koordination des fischereiwirtschaftlichen Ressourcenma-
nagements und der Entwicklung von Fangkapazitäten. Seit 1970 haben die strukturpoli-
tischen Interventionen der EU mehrere Phasen durchlaufen, wobei die erste Phase bis 
1993 vornehmlich dem Ziel der Produktivitätserhöhung der europäischen Fischereiflotte 
und der Erhöhung des Lebensstandards der von der Fischereiwirtschaft abhängigen Be-
schäftigten diente. Im Rahmen der Förderprogramme flossen erhebliche Subventionen 
in den Bau und die Modernisierung von Schiffen und Fanggeräten sowie die Explora-
tion von Fischgründen und die Entwicklung neuer Fangtechniken (JENSEN, 1999, 
S. 15 ff.). Nachdem sich bereits in den späten siebziger Jahren eine zunehmende Redu-

                                                 

1 Council Regulation 2141/70, später ersetzt durch Council Regulation 101/76. 
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zierung der Fischbestände in den europäischen Fischereigewässern abzeichnete, wurden 
neben den bestehenden Hilfen für die Kapazitätserweiterung ab 1983 finanzielle Hilfen 
zum Rückbau der Fangkapazitäten aufgelegt. Ein besonderer Fokus der Förderung 
wurde auf eine Rationalisierung der Fangaktivitäten, eine Erhöhung der Lagerkapazitä-
ten und die Energieeinsparung gelegt. Dabei sollte eine Balance zwischen dem Rückbau 
veralteter Fangkapazitäten und dem Neubau und der Modernisierung erreicht werden, 
wobei als strukturschwach und benachteiligt geltende Regionen eine erhöhte Förderung 
in Anspruch nehmen konnten. Der Anteil der Förderung an Investitionen wurde auf ma-
ximal 25%, in benachteiligten Regionen auf 50% gesetzt (HATCHER, 1998, S. 51). Die 
Förderung der Fangkapazitäten war ab 1983 mit dem sog. Multiannual Guidance Pro-
grammes (MAGPs) in Übereinstimmung zu bringen und sollte eine befriedigende Ba-
lance zwischen den zu entwickelnden Fangkapazitäten und den zu erwartenden verfüg-
baren Fischbeständen ermöglichen. Eine ernsthafte Abstimmung der Strukturförderung 
mit den Zielen des Ressourcenmanagements wurde jedoch erst in der zweiten Runde der 
MAGPs in Angriff genommen. Ziel war eine Reduktion der Fischereitonnage um 3% 
und eine Verminderung der Maschinenleistung um 2% gegenüber den vorhergehenden 
Zielen im Rahmen der MAGP I. Hierzu wurden die Fördersätze geringfügig reduziert 
(20%, in benachteiligten Regionen max. 35% für Schiffe zwischen 9 m und 33 m Länge, 
10% bzw. 25% für darüber hinaus gehende Schiffslängen). Fischer unterhalb einer Al-
tersgrenze von 40 Jahren kamen in den Genuss einer besonders großzügigen Förderung. 
Ab 1990 wurde auch die sog. "kleine Fischerei" in die Förderung einbezogen. Die För-
dersätze für die Kapazitätserweiterung wurden weiter gesenkt, die Prämien für den Ka-
pazitätsabbau dagegen auf 70% der Rückbaukosten erhöht. Zur Umlenkung der Fang-
aktivitäten aus den immer weniger Ertrag bringenden europäischen Fischereigewässern 
in die Fanggründe von Drittländern wurde ab 1990 eine Förderung gemeinsamer Unter-
nehmungen in außereuropäischen Gewässern implementiert (HATCHER, 1998, S. 52). 

Zum Ende des Jahres 1993 erfolgte eine Integration der Gemeinsamen Strukturmaß-
nahmen der Europäischen Fischereipolitik im Rahmen einer allgemeinen Reform der 
Europäischen Strukturfonds in die Finanzierung der europäischen Strukturmaßnahmen 
mithilfe des einheitlichen Finanzinstruments für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF). 
Ziel der Neuausrichtung der Strukturmaßnahmen war eine Verbesserung der langfristi-
gen Planung der Fischereiförderung auf der Ebene der Nationalstaaten. Nationale Pläne 
für den Zeitraum von 1994 bis 1999 sollten explizite Ziele der Anpassung des Fische-
reiaufwands sowie der Erneuerung und Modernisierung mit einer Planung der dazu ein-
zusetzenden Instrumente verknüpften. Eine Inanspruchnahme der FIAF-Mittel setzte 
eine Begründung der jeweiligen Strukturfördermaßnahmen voraus. Auch weiterhin kon-
zentrierten sich die Maßnahmen auf den dauerhaften Rückbau der Fangkapazitäten, die 
Neuorientierung der Fangaktivitäten in internationale Gewässer aber auch auf den Neubau 
und die Modernisierung der Fangflotte (vgl. Tabelle 1). Alle Fördermaßnahmen bezüg-
lich des Neubaus und der Modernisierung von Fangkapazitäten waren in Übereinstim-
mung mit den Zielen der MAGPs zu bringen. 1995 wurden erstmals Fördermaßnahmen 
zur Finanzierung der Frühverrentung von Fischern und Einkommenskompensationen in- 
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folge des betrieblichen Kapazitätsabbaus in das FIAF eingeführt. Mit der Einführung einer 
vierten Serie von MAGPs im Jahr 1997 wurde die Strukturförderung stärker an die 
Entwicklung der jeweiligen Fischbestände gebunden und in konkreten Reduktionszielen 
für den Fischereiaufwand nach Maßgabe der Bestandssituation der jeweiligen Fischarten 
und Fanggebiete bis zum Jahr 2001 fixiert (HATCHER, 1998, S. 54 f.). 

Unter dem Eindruck des alarmierend schlechten Zustands der europäischen Fischbe-
stände wurde die Gemeinsame Strukturpolitik im Jahr 2002 nochmals reformiert. Nun-
mehr sind die MAGPs durch Grundregeln zur Begrenzung der Fangkapazität ersetzt 
worden und die Mitgliedsstaaten wurden allgemein dazu angehalten, Maßnahmen zur 
Anpassung der Fangkapazitäten ihrer Flotten zu ergreifen, um ein stabiles und dauer-
haftes Gleichgewicht zwischen diesen Kapazitäten und ihren Fangmöglichkeiten herzu-
stellen. Die Mitgliedsstaaten werden erstmals dazu verpflichtet, nationale Fischereiflot-
tenregister zu führen, damit ein Monitoring ihrer Anpassungsmaßnahmen möglich ist. 
Der Rahmen für zulässige und von der EU erstattungsfähige Subventionen für Moderni-
sierungen und Neubau wurde verengt und die Förderung stärker mit den Abbauzielen 
verkoppelt. Eine Modernisierungsförderung darf nur noch für Maßnahmen zur Erhö-
hung der Sicherheit, der Produktqualität und der Arbeitsbedingungen sowie für die In-
stallation von selektiver Fangtechnik und von Geräten zur Satellitenüberwachung für 
Schiffe älter als fünf Jahre gewährt werden (SRU, 2004, S. 200 ff.). Dennoch entfallen 
noch 23% der Planmittel des 3,6 Mrd. Euro umfassenden FIAF-Budgets für den Zeit-
raum zwischen 2000 und 2006 auf den Neubau und die Modernisierung der Fangtechnik 
(EUROPÄISCHE KOMMISSION, 2001, S. 15). Weitere Mittel sollen für den Kapazi-
tätsausbau in der Fangverarbeitung und für die Infrastruktur auf hoher See und im Ha-
fenbereich zur Verfügung gestellt werden. Für den Zeitraum 2000 bis 2006 sind rund 
18% des FIAF-Budgets für den Kapazitätsabbau vorgesehen (EUROPÄISCHE KOM-
MISSION, 2001, S. 15). Zusätzlich werden den von Kapazitätsbeschränkungen betrof-
fenen Fischern und Schiffseignern Unterstützungen für Ausbildungs- und Umschu-
lungsmaßnahmen gewährt, um ihnen einen Umstieg oder eine Teilzeitbeschäftigung au-
ßerhalb der Fischereiwirtschaft zu ermöglichen. 

Umweltgerechte Bewirtschaftungs- und Ausübungsregeln  

Neben der Koordination strukturpolitischer und marktorganisatorischer Maßnahmen 
werden die Zugangsrechte zu den europäischen Fischereigewässern geregelt. Hierbei gilt 
das Prinzip des „gleichberechtigten Zugangs“ zu den Fischbeständen der Hoheitsgewäs-
ser der Mitgliedsstaaten innerhalb der international vereinbarten 200-Meilen-Zone. Die 
Zwölfmeilenzone bleibt jedoch der Küstenfischerei des jeweiligen Mitgliedslandes ex-
klusiv vorbehalten. Aufgrund der damit geschaffenen Gemeinsamen Fischereizone wur-
den Verhandlungen über die nationale Verteilung der jährlichen Fangmengen notwen-
dig, die aufgrund der erheblichen Verhandlungsschwierigkeit erst 1983 zu einer Eini-
gung führten. Seither gilt eine Aufteilung der jährlichen Fangmengen aller wichtigen, 
wirtschaftlich nutzbaren Fischbestände (Total Allowable Catches – TAC) nach dem 
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Prinzip der relativen Stabilität, die jedem Land einen konstanten relativen Anteil an 
TACs einräumt. Die jährliche Fangmenge der Zielfischarten wird vom EU-Ministerrat 
beschlossen, wozu der International Council for Exploration of the Sea (ICES) wissen-
schaftliche Beratungsexpertise beisteuert. Zur Begrenzung des Grades der Befischung 
gibt es Fischereiaufwandsbeschränkungen, Vorgaben für Fanggeräte und Methoden und 
Festlegungen zu Schutzgebieten (sog. Boxen) und Schonzeiten. In der neuen Grundver-
ordnung über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Fischereiressourcen im Rah-
men der gemeinsamen Fischereipolitik wird eine längerfristigere Orientierung am Erhalt 
der Fischbestände und der Überlebensfähigkeit des Fischereisektors unter Zugrundele-
gung des so genannten ökosystemaren Ansatzes angestrebt, der nicht nur auf den Schutz 
der jeweiligen Zielarten, sondern des gesamten marinen Ökosystems ausgerichtet ist. 
Nunmehr soll die Festlegung der TACs längerfristiger als bisher erfolgen und für Be-
stände außerhalb sicherer biologischer Grenzen sind „Wiederauffüllungspläne“ vorge-
sehen. Diese können Reduzierungen des Fischereiaufwandes notwendig machen. Die 
Implementation hat in Form von Beschränkungen bezüglich der auf See verbrachten 
Zeit sowie der Anzahl, der Größe und der Maschinenleistung der in dem betreffenden 
Gebiet operierenden Fangschiffe zu erfolgen (SRU, 2004, S. 203 f.). 

3. Ökologische und wirtschaftliche Folgen der Europäischen 
Fischereipolitik 

Ökologische Folgewirkungen der europäischen Fischereiwirtschaft 

Durch eine Überfischung vieler kommerzieller Zielfischarten greift die Fischereiwirt-
schaft immer tiefer in die maritimen Ökosysteme ein. Die Folge sind bedrohliche Be-
standsrückgänge bei vielen intensiv befischten Arten der europäischen Fischereigewäs-
ser. Von 58 evaluierten europäischen Fischbeständen befinden sich 32% bereits außer-
halb „sicherer biologischer Grenzen“, das bedeutet, dass die Reproduktion dieser Popu-
lationen für eine fischereiwirtschaftliche Nutzung nicht mehr sichergestellt ist. Weitere 
12% werden „außerhalb sicherer biologischer Grenzen“ bewirtschaftet; trotz über einem 
sicheren Referenzwert liegender Biomasse ist die fischereiliche Sterblichkeit für eine 
dauerhafte Bestandserhaltung zu hoch. Bei 41% der Bestände ist unklar, inwieweit die 
gegenwärtige fischereiwirtschaftliche Nutzung eine nachhaltige Bestandserhaltung ge-
währleisten kann. Lediglich 15% der Bestände werden so bewirtschaftet, dass eine dau-
erhafte fischereiwirtschaftliche Nutzung gewährleistet ist (ZIMMERMANN und 
GRÖHSLER, 2003, S. 144 ff.). Beispielsweise bewegen sich wirtschaftlich bedeutsame 
Fischbestände von Nord- und Ostsee bereits außerhalb biologisch sicherer Grenzen (vgl. 
Abbildungen 1 bis 3). Populäres Beispiel der stark dezimierten Bestände ist der Kabel-
jau (vgl. Abbildung 1), dessen Nordseebestand schon seit einigen Jahren weit unterhalb 
der sicheren biologischen Erhaltungsgrenze befischt wird (SRU, 2004, S. 51 ff.). 
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Abbildung 1: 
Kabeljaufischerei und Entwicklung der Biomasse in der Nordsee – östlicher Kanal und 
Skagerrak (1963 bis 2002) 
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Bpa = Vorsorgereferenzpunkt – „sichere biologische Grenze“. – Blim = Limitreferenzpunkt – vollständige Bestands-
erholung nicht mehr gewährleistet. 

Quelle: SRU, 2004 nach Daten von ICES, 2002a. 

Abbildung 2: 
Schollenfischerei und Entwicklung der Biomasse in der Nordsee (1963 bis 2002) 
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Bpa = Vorsorgereferenzpunkt – „sichere biologische Grenze“. – Blim = Limitreferenzpunkt – vollständige Bestands-
erholung nicht mehr gewährleistet. 

Quelle: SRU, 2004 nach Daten von ICES, 2002a. 
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Abbildung 3: 
Dorschfischerei und Entwicklung der Biomasse in der Ostsee – Bornholm See – Bot-
tenwiek – Finnischer Meerbusen (1966 bis 2002) 
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Bpa = Vorsorgereferenzpunkt – „sichere biologische Grenze“. – Blim = Limitreferenzpunkt – vollständige Bestands-
erholung nicht mehr gewährleistet. 

Quelle: SRU, 2004 nach Daten von ICES, 2002b. 

Die intensive Fischerei gefährdet aber nicht nur die Zielarten, sondern auch etliche 
kommerziell nicht verwertbare Organismen, die als Beifänge mit in die Netze geraten 
und als Rückwürfe (sog. Discard) wieder über Bord geworfen werden. Der Einsatz in-
tensiver Fangmethoden schädigt die Bodenfauna, was in fischereiwirtschaftlich stark 
genutzten Gebieten zum Rückgang und im Extremfall zur Verdrängung sensibler Arten 
führt (SRU, 2004, S. 58 f. sowie 136 ff.). 

Wirtschaftliche Defizite der europäischen Fischereiwirtschaft 

Der Bericht der Europäischen Kommission über die Wirtschafts- und Beschäftigungs-
lage in den Küstengebieten der EU (sog. Grünbuch, Band II) ergab 2001 eine eher er-
nüchternde Bilanz der Entwicklung der Wirtschaftlichkeit in der europäischen Fische-
reiwirtschaft. Generell ist die europäische Fischereiwirtschaft durch eine extrem hohe 
Kapitalintensität gekennzeichnet (EUROPÄISCHE KOMMISSION, 2001, S. 8 f.). Ob-
wohl in einigen Fischereisegmenten eine überdurchschnittlich hohe arbeitsplatzspezifi-
sche Wertschöpfung erzielt wird, ist die europäische Fischereiwirtschaft durch eine 
schwache Rentabilität geprägt. Im Zeitraum von 1994 bis 1999 lag die durchschnittliche 
Rentabilität (ROI) der europäischen Fischerei bei 4,2% und der Median der Rentabilität 
bei lediglich 1,9%, wobei mehr als ein Drittel der Fischereien in der Verlustzone wirt-
schaftete (EUROPÄISCHE KOMMISSION, 2001, S. 9). Ursache hierfür sind in vielen 
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Fischereien abnehmende Fangmengen, damit verbundene Erlösminderungen sowie die 
ausgeprägte Unterauslastung der verfügbaren Fangkapazitäten. So mussten fast zwei 
Drittel von 24 europäischen Fischereien im Zeitraum von 1994-1999 Reduktionen der 
Fangmenge in zum Teil erheblichem Ausmaß hinnehmen (vgl. auch Abbildungen 1 bis 3). 
Entsprechend niedrig ist die Kapazitätsauslastung der Fangflotte.2 Zwischen 1994 und 
1999 sank die ohnehin schon geringe durchschnittliche Auslastung der Fangflotte von 
63% um weitere drei Prozentpunkte. Dabei lag der Median der Kapazitätsauslastung im 
Zeitraum von 1994 bis 1999 bei rund 60%. In einzelnen Fischereien wie etwa der finni-
schen Hochseetrawlerflotte und der schwedischen Netz- und Leinenfischerei konnte 
nicht einmal eine Kapazitätsauslastung von 25% erreicht werden (EUROPÄISCHE 
KOMMISSION, 2001, S. 12). 

4. Wirkungsanalyse der GFP-Maßnahmen 

Effizienzdefizite des traditionellen Ressourcenmanagements bei der Bewirtschaftung 
einer Common-Pool-Ressource 

Die chronische Überfischung vieler europäischer Fischbestände ist eine direkte Folge 
einer unzureichenden Definition von Eigentumsrechten an der verfügbaren marinen 
Biomasse. Unter der Bedingung ungesicherter Eigentumsrechte besteht für den einzel-
nen Fischer kein Anreiz zur langfristigen Wertmaximierung der Fischbestände, das 
heißt sich auf Fangmengen zu beschränken, die eine gewinnmaximale Bestandssiche-
rung der Fischpopulation gewährleisten. Im bioökonomischen Optimum wird der Fang-
aufwand so gewählt, dass der Nettogrenzgewinn (Grenzerlös der Fangmenge abzüglich 
der Grenzkosten der Fangaktivitäten) einer marginalen Bestandsreduktion dem abdis-
kontierten Wert des Wachstumsbeitrags dieser Fangmenge für die zukünftige Periode, 
dem so genannten Schattenpreis der Bestandsveränderung entspricht. Bereits in der Ge-
genwart berücksichtigt das jeweilige Fischereiunternehmen der Einfluss seiner Fangak-
tivitäten auf zukünftige Erträge in Form der zukünftigen Opportunitätskosten aktueller 
Erlössteigerungen. Dagegen erreicht ein Fischer im offenen Wettbewerb um eine Com-
mon-Pool-Ressource ein Gewinnmaximum, wenn der Grenzerlös einer zusätzlichen 
Fangmenge gerade noch die Grenzkosten des direkten Fangaufwands deckt. Da die zu-
künftigen Erträge unter diesen Bedingungen erheblichen Unsicherheiten unterliegen, 
werden ihre Opportunitätskosten entsprechend stark abdiskontiert. 

                                                 

2 Die Kapazitätsauslastung berechnet sich als Vergleich zwischen der Gesamtzahl der tatsächlich 
geleisteten Tage auf See und der vorhandenen Kapazität. Zur Berücksichtigung der strukturellen 
Veränderungen zwischen 1994 und 1995 wurde die vorhandene Kapazität 1999 durch einen Koeffi-
zienten für die Zunahme bzw. Abnahme der Maschinenleistung pro Schiff korrigiert. Konkret wurde 
die vorhandene Kapazität von 1999 durch den Index "kW pro Schiff 1999/1994" multipliziert. (vgl. 
Europäische Kommission, 2001, S. 12). 
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In Anlehnung an ARNASON (1998) und CONRAD (1999) lässt sich zur Beschreibung der 
Effekte fischereipolitischer Maßnahmen folgender Modellrahmen heranziehen. Die Gewinn-
funktion π  eines einzelnen Fischereiunternehmens wird folgendermaßen formuliert: 

 ),()(),( EXYECEXYp ⋅−−⋅= σπ . (1) 

Die Fangmenge Y ist eine Funktion des Fangaufwands (eingesetztes Fangkapital) und 
des vorhandenen Fischbestands X. Die Variable p steht für den Preis einer verkauften 
Einheit des Fangs. Die Funktion C(E) bezeichnet die Fangkosten. Der letzte Term der 
Gewinnfunktion repräsentiert die Opportunitätskosten der Fangaktivitäten, wobei σ den 
Schattenpreis der Fangmenge bezeichnet. Dieser Parameter erreicht im bioökonomi-
schen Optimum einer Fischerei mit wohldefinierbaren Eigentumsrechten ein optimales 
Niveau größer null, geht dagegen im Open-Access-Fall gegen null. 

Die Fangmenge der Gesamtheit aller Unternehmen einer Fischerei lässt sich in Form ei-
ner so genannten Catch-per-Unit-Effort-(CPUE)-Produktionsfunktion, einem Spezialfall 
der Cobb-Douglas-Produktionsfunktion, formulieren. 

ttt EXqY ⋅⋅=   
mit 0>q  und 1== βα , wegen ( ) ttt XqEX ⋅∝/ . (2) 

Die Veränderungen der Bestandmenge sind in Form einer Differenzengleichung 

 tttt YXFXX −=−+ )(1  (3) 

unter Verwendung einer logistischen Funktion für das natürliche Bestandswachstum 

 )/1()( KXXrXF ttt −⋅=  (4) 

darstellbar. Mithilfe dieser Annahmen lässt sich eine so genannte Fangmengen-Fangauf-
wandsfunktion ableiten. Im Steady State XXX tt ==+1 , in dem die Fangmenge dem 
Nettobestandswachstum entspricht, gilt  

 ( ) )/1()(, KXXrEXqXFEXY −⋅⋅=⋅⋅== , (5) 

und somit 

 ( )[ ]ErqEKqEXY ⋅−⋅⋅⋅= /1),( . (6) 

Gleichung 6 bezeichnet die Fangmengen-Fangaufwands-Relation im Steady-State. Un-
ter Verwendung dieser Funktion lässt sich das langfristige Gleichgewicht der Fischerei 
unter den Bedingungen einer Open-Access-Ressource bestimmen. Im Steady-State ent-
spricht der Erlös der Fangmenge )(EY  den Fangkosten C(E), die Nullgewinnbedingung 
des Wettbewerbsgleichgewichts ist erfüllt. 

 ( ) EcEXYpECR ⋅=⋅== ),( . (7) 
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In diesem Wettbewerbsgleichgewicht werden jedoch die Opportunitätskosten entgange-
ner Nutzen der Bestandserhaltung vernachlässigt, mit dem Ergebnis eines suboptimal 
hohen Fangaufwands E0 bei der Ausbeutung einer suboptimal niedrigen Bestandsmenge 
(vgl. Abbildung 4). 

Abbildung 4: 
Langfristiges Fangaufwandsgleichgewicht - Open Access vs. Gewinnmaximierung 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Unter den Bedingungen exklusiver Verfügungsrechte über den vorhandenen Fischbe-
stand berücksichtigen die einzelnen Fischer dagegen den Schattenpreis ihrer Fangakti-
vitäten. Das Gewinnmaximum der Fischerei *π  wird bei einem optimalen Gesamtfang-
aufwand E* realisiert. 

Subventionswirkungen im bioökonomischen Grundmodell 

a) Subventionen für Neubau und Modernisierung der Fangkapazitäten 

Die GFP beinhaltet drei Formen von Subventionen: Fangaufwandssubventionen und 
Fangmengensubventionen sowie Pauschalzahlungen zur Einkommensstützung. Sub-
ventionen für den Abbau und die Modernisierung der Fangaktivitäten implizieren eine 
Reduzierung der Fangkosten. Preisstützungsmaßnahmen führen dagegen zu einer Erhö-
hung der Erlöse der Fischerei, was bei unveränderten Kosten eine gewinnsteigernde 
Wirkung zeigt. Pauschalsubventionen wirken zwar auf der einzelwirtschaftlichen Ebene 
allokationsneutral, verursachen jedoch aufgrund ihrer gewinnsteigernden Wirkung hö-
here Marktzutrittsanreize. Im Folgenden soll der Wirkungsechanismus dieser Förder-
maßnahmen auf den Fangaufwand und die Bestandsentwicklung sowohl im statischen 
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Gleichgewicht, als auch auf dem dynamischen Anpassungspfad hin zum bioökonomi-
schen Gleichgewicht der Fischerei illustriert werden. Hieraus lassen sich Schlussfolge-
rungen für die Konsequenzen der Subventionspolitik im Bezug auf eine nachhaltige 
Nutzung der Fischbestände, die wirtschaftliche Situation der Fischereiindustrie und die 
gesamtwirtschaftliche Wohlfahrtswirkung der Maßnahmen ableiten. 

Die Wirkungen der Subventionspolitik auf den Fangaufwand und die Fischbestände las-
sen sich in dem vorab entwickelten Modellrahmen veranschaulichen. Hierzu muss die 
Gewinnfunktion eines Fischereiunternehmens (Gleichung 1) um die entsprechenden Sub-
ventionskomponenten modifiziert werden: 

 ( )( )EXYESS ,,+= ππ , (8) 

 mit ( )( ) ( )EXYsEssEXYES YEP ,,, ⋅+⋅+= .    

Im Gewinnmaximum gilt: 

 0///// =∂∂⋅∂∂+∂∂+∂∂=∂∂ EYYSESEES ππ . (10) 

Eine Subventionierung der Fangtechnik wirkt in Abbildung 5 wie eine Reduzierung der 
gesamten Fangkosten von C0 auf CS und führt damit zu einer Erhöhung des gleichge-
wichtigen Fangaufwandes der Fischerei von E0 auf ES. Wegen des in Gleichung 5 spezi-
fizierten Zusammenhangs zwischen Fangmenge und Bestandswachstum kommt es zu 
einer Reduzierung des gleichgewichtigen Fischbestands.  

Abbildung 5: 
Langfristiges Fischereigleichgewicht mit/ohne Fangaufwandssubventionen 
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Quelle: Eigene Darstellung. 
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Die gesamtwirtschaftlichen Kosten dieser Subvention lassen sich ebenfalls in Abbil-
dung 5 beschreiben. Sie entsprechen der vertikalen Distanz S zwischen den Kosten-
funktion C0 und CS beim gleichgewichtigen Fangaufwand in der Subventionslösung. 

Der Effekt von Preisstützungsmaßnahmen, d. h. einer Subventionierung der Fangmenge 
ist in Abbildung 6 dargestellt. Eine Mindestpreisgarantie erhöht die Verkaufserlöse der 
Fischerei gegenüber der Marktlösung und führt in Abbildung 6 zu einer neuen Erlös-
kurve RS, die oberhalb der alten Erlöskurve R0 liegt. Folglich steigt der gleichgewichtige 
Fangaufwand, was ebenso wie im Fall einer Subventionierung des Fangaufwands zu ei-
ner Reduzierung der gleichgewichtigen Biomasse führt. In Abbildung 6 entsprechen die 
Kosten einer derartigen Subventionierung dem vertikalen Abstand S zwischen der alten 
und der neuen Erlöskurve beim gleichgewichtigen Niveau des Fangaufwands der Sub-
ventionslösung. 

Abbildung 6: 
Langfristiges Fischereigleichgewicht mit/ohne Fangmengensubventionen 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Unter den Bedingungen des Wettbewerbs um eine Common-Pool-Ressource bleiben die 
Wohlfahrtsverluste der Subventionierung nicht allein auf die Opportunitätskosten der 
jeweiligen Subventionszahlungen beschränkt. Wird berücksichtigt, dass die Subventio-
nierung zu einer Verringerung der optimalen Fangmenge führt, ist trotz einer ver-
gleichsweise unelastischen Nachfrage nach Fischereiprodukten mit einer Reduzierung 
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der Konsumentenrente zu rechnen (ARNASON, 1998, S. 33). Ferner sind die Administ-
rationskosten der Subventionspolitik als Wohlfahrtsverluste einzurechnen. 

In Form von Einkommensstützungen gezahlte Pauschalsubventionen wirken auf der 
Unternehmensebene allokationsneutral, haben jedoch aufgrund ihres gewinnsteigernden 
Effekts eine expandierende Wirkung auf die Anzahl der Marktteilnehmer. Unter der 
Annahme einer positiv gewinnabhängigen Marktzutrittsfunktion 

 ( )πNnn tt =−+1 , (11) 

 mit ( ) 00 =N , 0/ >∂∂ πN   

und der gleichgewichtigen Nullgewinnbedingung der Industrie gilt: 

 0sS += ππ . (12) 

Folglich induziert eine Pauschalsubventionierung der Fischereiindustrie einen erhöhten 
Marktzutritt, in dessen Folge der aggregierte Fangaufwand der Fischerei trotz unverän-
derter Fangaktivitäten auf der individuellen Unternehmensebene steigt (ARNASON, 
1998, S. 32). 

Besonders anschaulich lässt sich die wohlfahrtsreduzierende Wirkung der Subventions-
politik mithilfe des dynamischen Anpassungspfads an das langfristige Bestands-Fang-
aufwand-Gleichgewicht der Fischerei illustrieren. Die Dynamik dieses Systems kann 
mittels zweier Differenzengleichungen formuliert werden, die sowohl die Bestandsver-
änderungen als auch die Veränderungen des Fangaufwands als Reaktion auf Rentabili-
tätsschwankungen der Fischerei beschreiben. Unter Verwendung der Gleichung 3 für 
die Bestandsveränderungen und der Substitution von Yt durch die Produktionsfunktion 
(Gleichung 2) erhält man ein einfaches dynami-sches Gleichungssystem: 

 ( ) tttt YXFXX −+=+1 , (13) 

 [ ]tttt EcYpEE ⋅−⋅⋅+=+ η1 , (14) 

 mit 0>η .  

Mit Gleichung 14 wird eine Reaktionsfunktion des Fangaufwands auf das Gewinnni-
veau der jeweiligen Vorperiode spezifiziert, wobei mit η  vereinfachend ein konstanter 
Koeffizient für die Anpassung der Fischerei an Veränderungen der Ertragssituation vor-
gegeben wird. Folgende Gleichungen beschreiben den Anpassungspfad an das Open 
Access Fischbestands-Fangaufwands-Gleichgewicht: 

 ( )[ ] tttt XEqKXrX ⋅⋅−−⋅+=+ /111 , (15) 

 ( )[ ] ttt EcXqpE ⋅−⋅⋅⋅+=+ η11 . (16) 
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Für die exemplarische Analyse der Wirkung einer Subventionierung des Fangaufwands 
kann Gleichung 16 mit einem Subventionsterm Es  modifiziert werden, hier eine Sub-
ventionszahlung in Abhängigkeit vom Fangaufwand: 

 ( )[ ] tEtt EscXqpE ⋅+−⋅⋅⋅+=+ η11 . (17) 

Mithilfe einer numerischen Lösung dieses Gleichungssystems unter der Annahme empi-
risch plausibler Werte für Koeffizienten und Startparameter (CONRAD, 1999, S. 40)3 
lässt sich eine dynamische Anpassung der Fischerei an das Bestands-Fangaufwands-
Gleichgewicht in Abbildung 7 visualisieren. 

Abbildung 7: 
Dynamischer Anpassungspfad an das Fangmengen-Fangaufwands-Gleichgewicht 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Abbildung 7 zeigt einen möglichen Anpassungspfad an ein bioökonomisches Gleichge-
wicht mit und ohne Subventionierung des Fangaufwands. Die Gerade X* gibt die bei 
gegebener Spezifikation der Systemparameter erreichbaren biologischen Fangmengen-
Fangaufwands-Gleichgewichte an. Gegenüber dem Anpassungspfad an das unregulierte 
Open Access Gleichgewicht führt eine Subventionierung der Fangaufwendungen zu ei-
ner stärkeren Ausdehnung der Fangaktivitäten und erhöhten Belastung des Fischbestan-
des. Am Ende des Anpassungspfads stellt sich ein gesamtwirtschaftlich suboptimales 

                                                 

3 Der Simulation liegen folgende Parameterwerte zugrunde: X0 = E0 = 1; K = 1; q = 1; η = 0,3; p = 200;  
r = 0,1; c = 1; sE = 0,1; Diskontrate i = 3%. Anzahl der Perioden t = 300. Die Parameter sind Conrad 
(1999) entnommen und simulieren einen, seinem Verlauf nach in der Realität anzutreffenden Konver-
genzpfad. 
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Fangmengen-Fangaufwands-Gleichgewicht mit einem niedrigeren Bestandsniveau und 
einem höheren Fangaufwand ein. 

Die Wohlfahrtseffekte der Subventionspolitik in diesem Anpassungsprozess veran-
schaulicht Abbildung 8. Hier sind die mit dem Anpassungspfad in Abbildung 7 korres-
pondierenden Zeitpfade der Gewinne der Fischerei ohne Subventionen, die Nettoge-
winne (abzüglich Subventionen) unter den Bedingungen einer Fangaufwandssubventio-
nierung und die entsprechenden Subventionszahlungen dargestellt. 

Abbildung 8: 
Beispiel eines dynamischen Anpassungspfads der Gewinne und Subventionen an das 
langfristige Fanggleichgewicht 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Entlang des Zeitpfads liegen die Nettogewinne der Fischerei mit Fangaufwandssubven-
tionen nahezu ausschließlich unterhalb der Nettogewinne ohne Subventionszahlungen. 
Dementsprechend ist eine Kompensation durch Subventionszahlungen notwendig. Trotz 
einer kurzfristigen Steigerung des Gegenwartswerts der Fischereigewinne ist zu erwar-
ten, dass die Subventionierung zu einem Nettowohlfahrtsverlust führt. Die Subventions-
politik bewirkt insgesamt eine Reduzierung des Gegenwartswerts der Nettogewinne; ein 
Verlust, der nur durch Zahlung von Subventionen überkompensiert werden kann. 



 

___________________________________________________________________ IWH 

 

133 

b) Subventionierung des Kapazitätsabbaus 

Mit dem Ziel einer Reduzierung des bestandsgefährdenden Fangaufwandes werden im 
Rahmen der gemeinsamen Strukturpolitik nicht unerhebliche Mittel für den Kapazitäts-
abbau zur Verfügung gestellt (vgl. Tabelle 1). Diese Subventionen bewirken jedoch kei-
nerlei Korrektur des gesamtwirtschaftlich suboptimalen Rationalitätskalküls der indivi-
duellen Unternehmen bei der Ausbeutung einer Common-Pool-Ressource. Eine Redu-
zierung der Fangkapazitäten in Form einer Verschrottung von Fangschiffen wird im 
Wettbewerb tendenziell durch eine anderweitige Erhöhung der Fangkapazitäten kom-
pensiert, was aus einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive eine Verschwendung der 
eingesetzten Fördermittel impliziert. Zudem muss die Erwartungsbildung der Marktak-
teure berücksichtigt werden. Kann ein Unternehmen zum Zeitpunkt der Investitionsent-
scheidung davon ausgehen, dass sich die einzelwirtschaftlichen Kosten des Kapazitäts-
abbaus in der Zukunft durch Subventionen reduzieren, besteht bereits im Moment der 
Investitionsentscheidung ein suboptimal hoher Investitionsanreiz. Solange keine Verän-
derung der individuellen Anreizstrukturen innerhalb des Fischereimanagements und 
damit keine Berücksichtigung des Schattenpreises der Bestandsveränderung erfolgt, 
wird durch eine Förderung des Kapazitätsabbaus keine Verbesserung der langfristigen 
Rentabilität der Fischerei erreicht (ARNASON, 1998, S. 42). Aus gleichem Grund kann 
die Förderung des Kapazitätsabbaus keinen systematischen Beitrag zur Stabilisierung 
der Fischbestände gewährleisten. 

c) Spill-Over-Effekte 

Schließlich sind bei der Subventionierung des Kapazitätsabbaus Spill-Over-Effekte zwi-
schen unterschiedlichen Fischereien zu erwarten. So besteht die Gefahr, dass Fangkapa-
zitäten, die nicht unmittelbar verschrottet werden, in anderen Fanggebieten Europas 
oder in internationalen Fischereigewässern zum Einsatz gelangen. Hierdurch kann die 
negative Anreizwirkung der EU-Förderung zur Erschließung internationaler Gewässer 
indirekt verstärkt werden, vor allem dann, wenn die betreffende Fischerei ohnehin den 
Ineffizienzen eines Open Access Marktes ausgesetzt ist (MUNRO, 1998, S. 18). 

Adverse Effekte des traditionellen Ressourcenmanagements im Rahmen der umwelt-
gerechten Bewirtschaftungs- und Ausübungsregeln 

Die Bewirtschaftungs- und Ausübungsregeln der GFP beschränken sich auf die traditio-
nellen Instrumente des Ressourcenmanagements und sind daher prinzipiell nur sehr be-
grenzt als Mittel zum Schutz der Fischbestände und zur Verbesserung der Rentabilität 
der Fischerei geeignet. 
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a) Jährliche Fangquoten 

Obgleich die Festlegung der TACs auf der Basis wissenschaftlicher Expertise des ICES 
erfolgen soll, führten die bisherigen Verhandlungen des EU-Fischereiministerrates re-
gelmäßig zu Fangquoten, die teilweise erheblich über den ICES-Empfehlungen lagen. 
Selbst in den Fällen, in denen der ICES eine Schließung der Fischerei für notwendig 
hält, konnte sich die EU-Kommission und der Fischereiministerrat häufig nicht auf eine 
drastische Reduzierung der Fangmengen einigen (vgl. Tabelle 2). 

Tabelle 2: 
Fangquoten 2003 für Kabeljau und weitere Grundfischarten in der Nordsee; Moratorium 
des ICES; Empfehlungen der EU-Kommission und endgültige Festlegungen des Fische-
reiministerrates 

 ICES EU-Kommission Rat der EU-TAC 

Kabeljau - 66% - 45% 

Schellfisch - 70% - 50% 

Wittling - 76% - 60% 

Scholle 

vollständiges 
Fangverbot 

- 17% - 5% 

Quelle: SRU, 2004, S. 206. 

Die von den Nationalstaaten durchzuführende Kontrolle der TACs in den von Fangflot-
ten mehrerer EU-Staaten befischten Fanggebieten scheitert vielfach an einem funda-
mentalen Dilemma: Strikte nationale Kontrollen haben unter den Bedingungen des eu-
ropaweiten Wettbewerbs um die Fischbestände kurzfristig nachteilige Folgen für die 
nationale Fischereiwirtschaft, weil die Bestandsschonung bei nachlässiger Kontrolle an-
derer EU-Mitgliedstaaten lediglich zu Verlusten der Marktanteile inländischer Fische-
reiunternehmen führt. Zum Schutz der nationalen Fischerei hat daher jedes Mitglieds-
land einen Anreiz, unkontrollierte Fangaktivitäten zu Lasten anderer EU-Staaten zu tole-
rieren (JENSEN, 1999, S. 66). 

Abbildung 9 illustriert die Wirkung von Fangquoten im langfristigen Fischereigleich-
gewicht. Unter den Bedingungen einer wirksamen Kontrolle wirken Fangquoten auf die 
Wahl des gleichgewichtigen Fangaufwands wie eine Reduzierung des verfügbaren Fisch-
bestands. Aufgrund der verminderten Erlöse der Fischerei (Erlösfunktion RTAC) kommt 
es zur Reduzierung des gleichgewichtigen Fangaufwands von E0 auf ER. Die gesamt-
wirtschaftlich optimale Fangmenge kann mit diesem Instrument allenfalls zufällig er-
reicht werden. Zudem werden die adversen Anreize der Nutzung einer Common-Pool-
Ressource nicht reduziert. Das Problem der suboptimalen Kapazitätsauslastung bleibt 
daher bei der Fangquotenregelung der EU, die auf eine individuelle Zuteilung und Über-
tragbarkeit verzichtet, nach wie vor bestehen. 

Befristete Fangverbote (Schonzeiten) beziehungsweise räumliche Fangbeschränkungen 
(Boxen) bieten ebenfalls keine dauerhafte  Garantie für eine nachhaltige Bestandspflege.  
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Abbildung 9: 
Wirkung von Fangquoten im langfristigen Fischereigleichgewicht 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Der Anreiz zur Fangmaximierung außerhalb der Befristung und jenseits der geschützten 
Gebiete wird dadurch wenig beeinflusst (SANCHIRICO, 2000, S. 8). Zudem kann eine 
Verkürzung der Fangsaison zur Reduzierung der Qualität des gehandelten Fischs führen 
und erhebliche Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen an Bord der Fangschiffe 
nach sich ziehen. Um einen Ausgleich der ganzjährigen Fischnachfrage mit dem inner-
halb einer vergleichsweise kurzen Fangsaison gefangenen Angebot zu realisieren, ist 
eine Lagerung des Fangs nötig. Die damit verbundenen Qualitätsverluste wirken sich 
negativ auf die Absatzpreise und somit auf die Erlössituation aus. Die Notwendigkeit, 
innerhalb der verkürzten Fangsaison eine maximale Fangmenge anzulanden, verursacht 
einen extremen Zeitdruck und erlaubt eine geringere Rücksichtnahme auf Witterungs-
bedingungen. Das kann zu einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und zu einer 
Zunahme des ohnehin vergleichsweise hohen Sicherheitsrisikos für die Arbeitskräfte an 
Bord führen. 

Bestrebungen zur Beschränkung des Fangaufwandes durch eine Fixierung von Art und 
Anzahl der Fangschiffe bzw. der Fangtechnik wirken entweder direkt marktzutrittsbe-
schränkend oder Kosten erhöhend und führen im langfristigen Gleichgewicht zu einer 
Reduktion des Fangaufwands. Die Wirkung von Marktzutrittsbeschränkungen durch 
Kapazitätsrestriktionen (Fanglizenzen) ist in Abbildung 10 dargestellt. Der Fangauf-
wand wird im Idealfall auf EER reduziert, was zu einer Reduzierung der Fangmenge 
führt. Da jedoch die Anzahl der lizensierten Fangschiffe oder die zulässige Maschinen-
leistung kein sehr zuverlässiger Indikator für die Fangeffektivität der eingesetzten Kapa-
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zitäten ist, besteht keine Garantie für diese bestandsschonende Wirkung des Instru-
ments. Somit sind derartige Maßnahmen vergleichsweise wenig zielsicher einsetzbar. 
Da die am Markt verbleibenden Unternehmen Extragewinne realisieren können (πER in 
Abbildung 10) ist der Marktzutrittsanreiz potenzieller Konkurrenten relativ groß ist. Dem-
entsprechend erschwert der politische Druck zur Aufhebung dieser Restriktionen eine 
dauerhafte Aufrechterhaltung dieser Maßnahmen. 

Abbildung 10: 
Wirkung von Fangaufwandsbeschränkungen im langfristigen Fischereigleichgewicht 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Abbildung 11 demonstriert die Wirkung von Auflagen an die Fangtechnik als eine Er-
höhung der Fangkosten von C0 auf CR, was eine Reduzierung des gleichgewichtigen 
Fangaufwands von E0 auf ER nach sich zieht. 

Angesichts des hohen wirtschaftlichen Drucks, den maximalen Anteil der Bestände vor 
der Schließung der Fischerei nach Ausschöpfung der nationalen Höchstfangmengen 
(TAC) zu vereinnahmen, besteht innerhalb der Fischerei kaum Anreiz für die Anwen-
dung schonender Fangmethoden zur Reduzierung des Beifangs von geringwertigen Ex-
emplaren der Zielart und wirtschaftlich schwer verwertbaren Nichtzielarten. Bei unzu-
reichenden Kontrollmaßnahmen, ist daher mit einer Umgehung der Regulierung seitens 
der Fischer zu rechnen. Darüber hinaus besteht ein Anreiz, die Fangrestriktionen im 
Zuge der Modernisierung der Fangtechnik zu umgehen und deren Kosten steigernde 
Wirkung zu kompensieren. Generell lassen Marktzutrittsbeschränkungen und technische 
Vorgaben bezüglich der Fangtechnik und -methoden die Anreizdefizite der Open Ac-
cess Problematik unberührt und tragen daher nicht systematisch zur Verbesserung der 
Effizienz des Ressourcenmanagements bei. 
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Abbildung 11: 
Wirkung einer Restriktion hinsichtlich der erlaubten Fangtechnik 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

5. Flexibles Management von Fangrechten für eine nachhaltige 
Fischereiwirtschaft 

Effizienzgewinne und Bestandsschutzanreize durch ein flexibles Management von 
Fangrechten 

Die EU-Fischereipolitik kann langfristig nur dann einen Beitrag zur Verbesserung der 
Rentabilität der Fischereiwirtschaft und zum nachhaltigen Erhalt der Fischbestände leis-
ten, wenn das eingesetzte Instrumentarium ausreichende Anreize für eine langfristige Be-
standspflege setzt. Dazu ist es notwendig, die Opportunitätskosten der jeweiligen Fang-
menge in das Wirtschaftlichkeitskalkül der Fischereiunternehmen zu integrieren. Als ein 
zielführender Lösungsansatz haben sich fischereipolitische Instrumente erwiesen, die den 
Fischern exklusive, handelbare Verfügungsrechte über ihre Fangaktivitäten garantieren 
(SANCHIRICO und WILEN, 2002, S. 8). Während in küstennahen Bereichen mit groß-
flächiger Verbreitung relativ immobiler Bestände exklusive räumliche Verfügungsrechte 
(so genannte Territorial User Rights in Fisheries – TURF) praktikabel sein können, lassen 
sich bei mobileren Arten übertragbare Fangquoten, so genannte Individual Transferable 
Quotas (ITQs), implementieren. Exklusive räumliche Verfügungsrechte garantieren einem 
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Fischer beziehungsweise einer Gruppe von Fischern (Group Rights in Fisheries – GRF) 
den exklusiven Zugang zu einem regional abgrenzbaren Bestand kommerziell nutzbarer 
Meerestiere. Individuelle übertragbare Fangquoten verbriefen dem Eigentümer dagegen 
ein handelbares Recht an einem vorab spezifizierten, fixen Anteil an der nach wissen-
schaftlichen Erwägungen festgelegten, zeitlich und räumlich differenzierten Höchstfang-
menge (TAC) einer oder mehrerer Zielarten. 

Diese Formen flexibler Managementsysteme haben eine Reihe vorteilhafter Eigen-
schaften. Durch die Exklusivität der Fangrechte erübrigt sich der Wettbewerb der Fi-
scher um die Anteile an der gesamten Fangmenge, wodurch sich der Anreiz des Einzel-
nen, den verfügbaren Bestand zu Lasten der übrigen Fischer auszubeuten, wesentlich 
reduziert. Folglich entfällt für die Fischer die Notwendigkeit, sich bei der Kapazitäts-
planung an der kurzfristigen Fangmaximierung auszurichten. Fischer, die nur mit einem 
unrentabel hohen Kostenaufwand operieren, haben ein Interesse, ihre Fangkapazitäten 
abzubauen und die frei werdenden Fangquoten an rentabel wirtschaftende Unternehmen 
zu veräußern. Vorhandene Überkapazitäten werden abgebaut und damit verbundene 
Umweltbeeinträchtigungen reduziert. Darüber hinaus steigt der Anreiz bestandsscho-
nende Fangtechniken einzusetzen und die Fangaktivitäten flexibler an die biologischen 
Bedingungen der Fischpopulationen und die jeweilige Marktnachfrage anzupassen. Da 
der am Markt erzielbare Preis der Fangrechte den Wert der in ihnen verbrieften gegen-
wärtigen und zukünftigen Fangmengen widerspiegelt (Schattenpreis der Ressource), 
gewinnt die langfristige Pflege der Fischbestände an wirtschaftlicher Attraktivität. Je 
größer der Fischbestand und je stabiler das für die Bestandserhaltung notwendige Öko-
system, umso höher ist der Marktwert der individuellen Fangrechte. Durch diesen An-
reizeffekt sinkt das Risiko der Überfischung. Aus der Preisentwicklung der Fangrechte 
lassen sich wichtige Marktinformationen für die Fischereiwirtschaft und die regulieren-
den Fischereibehörden ablesen. Diese Informationen vereinfachen den Unternehmen die 
Investitionsentscheidungen und stellen für die verantwortlichen Behörden einen zuver-
lässigen Indikator für die Entwicklung der Fischbestände und die wirtschaftliche Situa-
tion der Fischereibranche dar (NEWELL et al., 2002, S. 3). Darüber hinaus kann es zu 
einer Verbesserung der Qualität des angelandeten Fangs kommen, wenn durch die Ein-
führung von handelbaren Fangrechten saisonale Fangbeschränkungen obsolet werden. 
Verbesserte Qualität und Frische der vermarkteten Fischereiprodukte führen tendenziell 
zu höheren Absatzpreisen und damit zu einer höheren Rentabilität. Ebenso lässt das 
Ende der „Jagd“ um den Fisch eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Sicher-
heit an Bord der Fangflotte erwarten. Die erhöhte Kontinuität der Arbeitsnachfrage in 
der Fischerei kann schließlich dazu beitragen, die Kosten bislang notwendiger Pro-
gramme zur Verbesserung der Einkommenssituation in der Fischerei zu reduzieren. 

Die Effizienz eines solchen Systems hängt maßgeblich von der Qualität der Verfügungs-
rechte ab. Sie wird durch das Maß an Exklusivität, die Dauerhaftigkeit, die Sicherheit und 
die Übertragbarkeit der Fangrechte determiniert. Restriktionen hinsichtlich dieser Krite-
rien reduzieren den Wert der Eigentumsrechte und konterkarieren ihre ökonomischen An-
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reizeffekte. Unsicherheiten und mangelnde Dauerhaftigkeit der Fangrechte sowie Ein-
schränkungen der Übertragbarkeit gehen nicht nur zulasten der langfristigen Bestands-
schutzanreize, sondern wirken sich auch negativ auf die Effizienz der Fangaktivitäten der 
betroffenen Fischerei aus (SCOTT, 2000). 

In den vergangenen beiden Dekaden wurden in unterschiedlichen Ländern und Regio-
nen flexible Managementsysteme auf der Basis von ITQ beziehungsweise TURFs imp-
lementiert. Langjährige, wissenschaftlich evaluierte Erfahrungen liegen vor allem für die 
neuseeländische und isländische Fischerei vor. Aber auch in den Niederlanden konnten 
praktische Erfahrungen mit einem ITQ-System für mehrere Fischbestände der Nordsee-
fischerei gesammelt werden. Erwähnenswert sind ebenfalls die Erfahrungen von Quo-
tenmanagementsystemen in einigen Fischereien Australiens, Kanadas, Chiles, Namibias 
und der USA. Eine relative Wertbeständigkeit der Fangrechte, der Trend zum Kapazi-
tätsabbau und zur Reduzierung des spezifischen Fangaufwandes, Fortschritte bei der 
Umsetzung der Fangkontrolle, Verbesserungen der Produktqualität und der Arbeits-
bedingungen sowie eine Erhöhung und Stabilisierung der Fischereieinkommen sprechen 
insgesamt für eine erfolgreiche Implementierung dieser Systeme. In vielen Fällen ist be-
reits eine Erholung der Fischbestände und Qualitätsverbesserung der Fänge zu beo-
bachten (HATCHER et al., 2002, S. 54; ARNASON, 2002). Obgleich eine Übertragung 
dieser Erfahrungen auf das Wirkungspotenzial innerhalb der EU-Fischereiwirtschaft 
nicht ohne weiteres möglich ist, lassen sich doch wichtige Erkenntnisse über die grund-
legenden Potenziale und Probleme derartiger Managementsysteme gewinnen. 

So zeigen empirische Untersuchungen des neuseeländischen ITQ-Systems einen Anstieg 
des Marktwertes der Fangrechte seit seiner Implementierung im Jahr 1986, insbesondere 
für die Befischung ursprünglich überfischter Bestände mit stark überkapitalisierten Fang-
flotten. Dies gilt als ein zuverlässiger Indikator für die Gesundung der Fischbestände und 
die Erhöhung der Rentabilität der Fischereiwirtschaft (NEWELL et al., 2002, S. 27). Ins-
gesamt konnte die Populationsgröße bei vielen Fischarten stabilisiert und in einigen Fällen 
sogar erhöht werden (SANCHIRICO und NEWELL, 2003, S. 10). Eine stabile Wertent-
wicklung der ITQ ist auch in den Niederlanden erkennbar (DAVIDSE, 2000). In Island 
belief sich der jährliche Gesamtwert aller Fangquoten im Jahr 2000 auf das Zwanzigfache 
des Niveaus von 1984 (ARNASON, 2002, S. 32). 

Fortschritte beim Abbau der Überkapazitäten und der Erhöhung der Rentabilität der Fi-
schereiwirtschaft sind inzwischen deutlich sichtbar. Zwischen 1983 und 1998 konnte in 
der niederländischen Grundfischerei die Anzahl der Schiffe um 32% und der Fangauf-
wand um 7% gesenkt werden (DAVIDSE, 2000). In der isländischen Fischerei stieg die 
Fangmenge pro Flottenkapazitätseinheit erheblich an. Während die Fangmenge der 
Küstenfischerei wie etwa beim Hering seit 1975 fast verzehnfacht werden konnte, hal-
bierte sich die Anzahl der eingesetzten Schiffe. Gleichzeitig gehen Meeresbiologen 
heute davon aus, dass der Heringsbestand das Niveau der fünfziger Jahre inzwischen 
wieder übersteigt. Trotz sinkender Fangquoten war die Wertreduzierung der von isländi-
schen Hochseefischern erzielten jährlichen Fangmenge in den 1990er Jahren moderat, 
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der Fischereiaufwand wurde dagegen erheblich reduziert (Gissurarson, 2000, S. 46 ff.). 
Auch eine kürzlich veröffentlichte Evaluierung des ITQ-Managements in neun unter-
schiedlichen Fischereien der kanadischen Pazifikküste kommt insgesamt zu einer posi-
tiven Einschätzung. In acht von neun der bewerteten Fischereien konnten spürbare Be-
standschutzerfolge sowie Verbesserungen der Rentabilität und der Arbeitsbedingungen 
beobachtet werden (JONES und BIXBY, 2003, S. 106 ff.). 

Erste Ansätze zur individuellen Aufteilung der nationalen Höchstfangmengen existieren 
im Rahmen so genannter Co-Management-Systeme auch in einer Reihe von EU-Staaten. 
So wird der überwiegende Teil der nationalen Fangquoten in Großbritannien innerhalb 
von Produzentenorganisationen (PO), die einen großen Teil der Fischereiflotte umfas-
sen, an die einzelnen Fischer verteilt und gehandelt (HATCHER et al., 2002, S. 17 ff.). 
Die in Deutschland praktizierte Aufteilung eines Teils der Fangrechte bei den Erzeuger-
organisationen (z. B. innerhalb von Produktionsgenossenschaften) erlaubt prinzipiell 
ebenfalls einen gewissen Transfer der Fangrechte zwischen den Fischern. Allerdings ist 
die Dauer und die Flexibilität hinsichtlich der Übertragbarkeit dieser individuellen 
Quoten in der Regel relativ stark eingeschränkt, sodass Unsicherheiten und vergleichs-
weise hohe Transaktionskosten einen effizienten Handel oft erheblich erschweren. Ein 
flexibler Austausch individueller Fangrechte zwischen Fischern verschiedener EU-Mit-
gliedstaaten ist nur sehr eingeschränkt möglich und häufig mit einem erheblichen zu-
sätzlichen Kostenaufwand verbunden. 

Kritikpunkte und deren empirische Evidenz 

Einer Einführung eines flexiblen Managements von Fangrechten in die GFP wird oft er-
hebliche Skepsis entgegengebracht (NORDMANN, 2000). Im Vordergrund stehen Prob-
leme der Fangkontrolle, wettbewerbsrechtliche Bedenken gegenüber einem Trend zur 
Unternehmenskonzentration sowie die Furcht vor unerwünschten struktur- und vertei-
lungspolitischen Konsequenzen. Schließlich bestehen Bedenken bezüglich einer unzurei-
chenden Berücksichtigung der Beifangproblematik und des so genannten "Highgrading", 
bei dem zur Wertsteigerung des Fangs nach Größe und Qualität unerwünschte Fanganteile 
der Zielarten ohne Rücksicht auf die Bestandserhaltung auf hoher See beseitigt werden. 

Grundsätzlich erfordert auch ein auf handelbaren Verfügungsrechten basierendes flexibles 
Fischereimanagement ein wirksames Monitoring. In einem TURF-System kann sich das 
Überwachungsproblem erheblich reduzieren. Hier lässt sich ein zuverlässiger Schutz der 
räumlichen Verfügungsrechte mithilfe moderner Überwachungstechniken gewährleisten 
(ALESSI, 2003, S. 30 f.). Beim Management von TURF durch eine Gruppe von Fischern 
(GRF) innerhalb einer Meeresregion kann die relativ geringe Gruppengröße die Kosten 
der Überwachung begrenzen und die Lösung möglicher Konflikte um die Bestandsnut-
zung vereinfachen (CHRISTY, 2000). Einen deutlich höheren Kontrollaufwand erfordert 
ein ITQ-System mit einer Vielzahl von Marktteilnehmern. Da lückenlose In-Situ-Kon-
trollen auf See prohibitiv hohe Kosten verursachen, sind wirksame Kontrollen der Fische-
reibehörden bei der Fanganlandung beziehungsweise der Fischverarbeitung notwendig. 
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Während dem "Free-Rider"-Dilemma der illegalen Überfischung unter dem bisherigen 
TAC-Regime keine langfristigen Marktanreize zur Bestandsschonung entgegenwirken, 
induziert der Handel mit Fangquoten, in deren Marktpreis sich die zukünftigen Gewin-
nerwartungen einer langfristigen Nutzung der Fischbestände kapitalisieren, einen we-
sentlichen stärkeren Druck auf die Fischereiwirtschaft, den Fischbestand schonende 
Fangmethoden anzuwenden und eine sektorinterne Selbstkontrolle zu forcieren (RU-
NOLFSSON, 1997, S. 59). Evidenz hierfür bietet die neuseeländische Fischerei, wo sich 
neben der staatlichen Überwachung bereits erste private Kooperationen in Form freiwil-
liger Kontrollinstitutionen etabliert haben (KERR et al., 2003, S. 17). Ähnliche Ent-
wicklungen gibt es seit der Einführung von ITQs an der kanadischen Pazifikküste. Hier 
hat die kooperative Organisation und Finanzierung der Kontrollmaßnahmen zu einer er-
höhten Zuverlässigkeit des Monitorings beigetragen (JONES und BIXBY, 2003, S. 107). 
Das im Wesentlichen auf einer eigenverantwortlichen Kontrolle der dortigen Produzen-
tenorganisationen ("Management Groups") basierende Fischereimonitoring des nieder-
ländischen ITQ-Systems wird inzwischen in der Europäischen Union als beispielhaft 
eingeschätzt (VALANTIN, 2000). Generell zeigte sich, dass die Fischereiwirtschaft in 
bestehenden Quotensystemen eine vergleichsweise hohe Akzeptanz gegenüber einer 
stärker auf den Bestandsschutz orientierten Festsetzung der TACs zeigt (HATCHER et al., 
2002, S. 62). Eine Verschärfung der Kontrollprobleme als Folge der Einführung eines 
Systems handelbarer Fangrechte ist daher nicht zwangsläufig zu erwarten. 

Der von einem flexiblen Quotenmanagementsystem ausgelöste Trend zur Verbesserung 
der Kapazitätsauslastung und die durch den obligatorischen Besitz von Fangquoten er-
höhten variablen Fangkosten können zu einer höheren Marktkonzentration führen. Da 
die Kosten des Erwerbs von Fangquoten beziehungsweise die Opportunitätskosten der 
Nutzung der Fischereirechte allein die variablen Kosten des Fischfangs, nicht jedoch die 
für den Marktzutritt stärker Ausschlag gebenden fixen Kosten der Produktion (Fangka-
pazitäten) beeinflussen, impliziert eine Verringerung der Unternehmensanzahl keine 
Abnahme des Wettbewerbsdrucks. Insofern ist eine gewisse Marktkonzentration nicht 
als ein Indiz für einen potenziellen Anstieg von Marktmacht, sondern vielmehr als Aus-
druck von Effizienzgewinnen beim Einsatz der Fangkapazitäten zu werten. 

Hiermit eng verbunden sind die Befürchtungen negativer regionaler Struktureffekte, die 
mit einer Verdrängung der klein gewerblichen und mittelständischen Fischerei verbun-
den sind. Im Gegensatz dazu können handelbare Fangrechte eine Schutzfunktion gegen-
über der klein- und mittelständischen Fischerei entfalten. Da die vorhandene Fangmenge 
über einen längeren Zeitraum flexibel angelandet werden kann, sinkt der Wettbewerbs-
vorteil einer kapitalintensiven, antriebsstarken Fangflotte mit überdurchschnittlich ho-
hen Fang- und Transportkapazitäten (JONES und BIXBY, 2003, S. 113). In dem Maße, 
wie ein Teil der Fischereiwirtschaft unter einem nachhaltigen Fischereiregime nicht 
rentabel wirtschaften kann, ist ein Strukturwandel aus gesamtwirtschaftlicher Perspek-
tive notwendig und unvermeidbar. 
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Allerdings weisen die internationalen Erfahrungen auf ein vergleichsweise geringes 
Ausmaß dieser Problematik hin. So sank die Anzahl der Besitzer von ITQ in Neusee-
land in den 1990er Jahren vergleichsweise moderat von 1800 auf 1400 (NEWELL et al., 
2003, S. 3). Auch in Island erhöhte sich die Marktkonzentration nur wenig. Während 
sich 1991 rund 25 % der Fangquoten in den Händen der zehn größten Fangunternehmen 
befanden, waren es 1999 etwa 38 %. Kein Einzelunternehmen besitzt eine dominante 
Marktposition (GISSURARSON, 2000, S. 53). Auch in den Niederlanden hat der Kon-
zentrationsprozess nicht zur Bündelung der Mehrzahl der Fangrechte bei wenigen Un-
ternehmen geführt (DAVIDSE, 2000). Die neuseeländischen Erfahrungen deuten eben-
falls darauf hin, dass ein Exodus der klein- und mittelständischen Fischerei nicht zu be-
fürchten ist (SANCHIRICO und NEWELL, 2003, S. 10). Empirisch wenig evident sind 
die Bedenken hinsichtlich negativer Folgen für die regionale Wirtschaftsstruktur. So hat 
sich die regionale Verteilung der isländischen Fangquoten zwischen 1984 und 1999 
kaum verändert. Die vielfach befürchtete Konzentration der Quoten bei Unternehmen 
im isländischen Südwesten blieb aus, der Anteil dieser Region ist sogar um vier Pro-
zentpunkte gesunken. Ganz ähnlich entwickelten sich die regionalen Anteile der Anlan-
dung und Verarbeitung des Fangs (GISSURARSON, 2000, S. 49 ff.).  

Die Gefährdung der Fischbestände durch unerwünschten Beifang ("Discard") und die 
Praxis des "Highgrading" gelten als immanente Probleme eines auf Fangquoten basie-
renden Fischereimanagements. Der Beifang von Nicht-Zielarten mit hinreichender wirt-
schaftlicher Bedeutung kann in einem Quotensystem durch eine Integration dieser Arten 
in das Quotensystem bei gleichzeitiger Legalisierung der Anlandung reduziert werden 
(ANDERSON, 2000). Solange der Preis der Fangrechte für den jeweils gefangenen Bei-
fang deren eigentlichen Marktpreis nicht übersteigt, lohnt sich ein Zukauf von Fang-
rechten und eine Gewinn bringende Anlandung des Beifangs. Ist dagegen die Verfüg-
barkeit der Fangquote einer Beifangart begrenzt, bleibt der Anreiz diese auf dem Meer 
zu beseitigen bestehen. Daher sind bestimmte Auflagen hinsichtlich der angewandten 
Fangtechnik, regelmäßige Bordinspektionen und zuverlässige Hafenkontrollen auch 
weiterhin notwendig. Eine erhöhte Zuverlässigkeit und geringere Kosten lassen sich 
durch moderne Überwachungstechnik, etwa den Einsatz vollautomatischer Videoüber-
wachungsanlagen an Bord der Fangschiffe erreichen (JONES und BIXBY, 2003, S. 111). 
Durch eine zeitliche Flexibilisierung der TACs im Rahmen sicherer biologischer Gren-
zen oder eine begrenzte Reservehaltung von Fangrechten zur Sicherstellung der Markt-
liquidität kann die Gefahr des "Discard" geringwertiger Fanganteile zusätzlich gemin-
dert werden (HATCHER et al., 2002, S. 67).  

Sind die Fangrechte hinreichend langfristig gesichert, dürfte der in einem ITQ-System 
potenziell höheren Gefahr des "Highgrading" ein kompensierender Anreiz zur Bestands-
schonung entgegenwirken. Der Schutz jüngerer Kohorten einer Art fördert das Be-
standswachstum und steigert damit mittelfristig den Wert der gehandelten Fangrechte, 
was neben zukünftigen Gewinnzuwächsen aus dem Fischfang Vermögensgewinne aus 
dem Handel mit den Fangquoten impliziert. Dank der reduzierten Konkurrenz um die 
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Fischbestände erlaubt der Gewinn an zeitlicher Flexibilität den Fischern eine besser an 
die meeresbiologischen Gegebenheiten angepasste Planung der Fangaktivitäten sowie 
die Anwendung selektiver und Arten schonender Fangmethoden. 

Im isländischen Quotensystem ist das Beifangproblem dank der flexibel zwischen den 
Arten transferierbaren Fangquoten von vergleichsweise geringer Bedeutung. Eine Zu-
nahme des "Highgrading" konnte seit Einführung des flexiblen Quotenmanagements nicht 
beobachtet werden (GISSURARSON, 2000, S. 55 f.). Erfahrungen der bestehenden ITQ-
Systeme deuten darauf hin, dass die Bereitschaft der Fischer, selektive Fangmethoden ein-
zusetzen gegenüber konventionellen Managementsystemen generell gestiegen ist (HAT-
CHER et al., 2002, S. 67). Ein aktueller Überblick über alle wichtigen, weltweit existie-
renden ITQ-Systeme kommt zu dem Ergebnis, dass eine Verschärfung der Discard-Prob-
lematik allgemein nicht evident ist und in einigen Fällen sogar Verbesserungen der Situa-
tion feststellbar sind (ARNASON, 2002; JONES und BIXBY, 2003, S. 110 ff.). 

Implementierung eines flexiblen Quotenmanagements in der EU 

Durch eine Stärkung der individuellen Verfügungsrechte am Fischbestand im Rahmen 
flexibler Quotenmanagementsysteme können die EU-Mitgliedstaaten einen wesentli-
chen Beitrag zur Erhaltung der Fischbestände, zum Abbau von Überkapazitäten und zur 
Steigerung der Rentabilität der Fischereiwirtschaft leisten. Ein solches System lässt sich 
grundsätzlich in bestehende Co-Management-Systeme oder durch regionale Erzeuger-
gemeinschaften gekennzeichnete Fischereien integrieren. Dazu kann eine individuelle 
Verteilung der nationalen Höchstfangmenge (TAC) unter der Kompetenz von bestehen-
den oder neu zu bildenden Erzeugergemeinschaften vorgenommen werden und eine Lo-
ckerung der gesetzlichen Restriktionen bezüglich der Dauer und Übertragbarkeit indivi-
dueller Fangrechte erfolgen. Wichtige Management- und Kontrollfunktionen des Quo-
tenhandels und der Fangaktivitäten sind in einem solchen System schrittweise an die In-
stitutionen der fischereiwirtschaftlichen Selbstorganisation übertragbar. 

Sind die natürlichen Bedingungen dafür geeignet, kann ein stärker regionalisiertes, 
gruppenbasiertes Management (GRF) auf der Basis räumlicher Verfügungsrechte (TURF) 
einem System handelbarer Fangquoten (ITQ) überlegen sein. Geringere Kontrollkosten 
und günstigere Bedingungen für wirtschaftliche Kooperation und gegenseitigen Infor-
mationsaustausch sprechen für diese Art des Fischereimanagements. Insbesondere küs-
tennahe Fischereien wie etwa große Teile der deutschen Ostseefischerei weisen hierfür 
vorteilhafte Charakteristika auf (DÖRING, 2001, S. 207 ff.).  

Eine wesentliche Voraussetzung für die ökologische Wirksamkeit des flexiblen Quo-
tenmanagements ist eine weniger am tagespolitischen Handlungsdruck, als vielmehr an 
den Erfordernissen einer nachhaltigen Stabilisierung der Fischbestände ausgerichtete 
Festsetzung und Verteilung der artenspezifischen Höchstfangmengen. Ebenso wichtig 
ist die Absicherung eines wirksamen Monitorings und eines zuverlässigen Schutzes der 
in den individuellen Fangquoten verbrieften Verfügungsrechte auf europäischer Ebene. 



 

IWH ___________________________________________________________________ 

 

144 

Das erfordert nicht nur den Schutz der ITQs beziehungsweise TURFs durch wirksame 
Kontrollmaßnahmen und eine hinreichende Ahndung illegaler Fangaktivitäten, sondern 
bedeutet auch, dass die verantwortlichen staatlichen Akteure die langfristige Stabilität, 
Transparenz und Rechtssicherheit des Systems gewährleisten. Komplementäre Schutz-
maßnahmen (zeitliche und räumliche Fangbeschränkungen, Auflagen hinsichtlich der 
Fangtechnik und -methoden) sollten dort, wo sie für den Meeresumweltschutz unver-
zichtbar sind, stets so ausgestaltet werden, dass sie die Flexibilität des Quotenhandels 
beziehungsweise des gruppenbasierten Managements von Fangrechten möglichst wenig 
beeinträchtigen. Eine europaweite harmonisierte Implementierung von Quotenmanage-
mentsystemen und flexible Transfers der individuellen Fangrechte innerhalb der EU 
dürfte unter den Bedingungen des Fortbestands der gemeinsamen Ausbeutung der euro-
päischen Fanggründe für die Wirksamkeit des Fischereimanagements auf nationaler 
Ebene von zentraler Bedeutung sein. Damit wird einerseits ein effizienzminderndes Ne-
beneinander untereinander nicht kompatibler Managementsysteme vermieden, anderer-
seits der bislang zu beobachtende Anreiz nationaler Fischereibehörden, die Sorgfalt der 
Fangkontrolle zulasten der anderen Mitgliedstaaten zu vernachlässigen, reduziert. 

Die primäre Allokation der individuellen Fangrechte ist aufgrund ihrer Verteilungswir-
kung von erheblicher Bedeutung für die praktische Akzeptanz eines Quotenmanage-
mentsystems. Aus der Perspektive der ökologischen und ökonomischen Effizienz ist die 
Quotenmenge, nicht jedoch ihre jeweilige Verteilung von primärer Bedeutung. Auf-
grund des Vermögenscharakters handelbarer Fangrechte empfiehlt sich ein Allokations-
verfahren, das von den fischereiwirtschaftlichen Akteuren als fair akzeptiert wird. Ein 
weit verbreitetes Verfahren der Anfangsverteilung ist die Orientierung an historischen 
Fangmengen eines oder mehrerer vergangener Jahre. Mit diesem Verfahren können die 
Höchstfangmengen (TAC) der jeweiligen Fischarten entsprechend der historischen 
Marktanteile der Fischer als Anteil an der Gesamtfangmenge verteilt werden. Somit 
werden nicht absolute Fangmengen, sondern stets relative Anteile der TAC gehandelt, 
wobei sowohl der Handel der TAC-Anteile als auch der diesen Anteilen entsprechenden 
jährlichen Fangmenge (Annual Catch Entitlement) getrennt möglich ist. Alternative 
Verfahren orientieren die Anfangsallokation an den bestehenden Fangkapazitäten, an 
früheren Investitionen in Fangkapazitäten oder nehmen eine gleichmäßige Verteilung 
der Fangrechte vor. Zur Finanzierung der administrativen Kosten der Fischereikontrolle 
und des Quotenmanagements beziehungsweise zur finanziellen Absicherung eines 
Strukturanpassungsfonds für die Fischereiindustrie käme eine Versteigerung jeweils ei-
nes Teils der periodisch neu zu bestimmenden Höchstfangmengen in Frage. 

Negative Folgen des von einem derartigen Fischereimanagement induzierten, zum Teil un-
vermeidbaren regionalen Strukturwandels können durch eine geeignete Implementierung 
gemindert werden. Denkbar wäre etwa eine gewisse Privilegierung der kleingewerblichen 
Fischerei bei der primären Quotenzuteilung, eine begrenzte Förderung des Quotenerwerbs 
für potenziell kreditrestringierte Fischereiunternehmen und ein mit möglichst wettbewerbs-
neutral wirkenden förderpolitischen Maßnahmen unterstützter Austritt aus der Fischerei. 



 

___________________________________________________________________ IWH 

 

145 

6. Zusammenfassung 

Trotz einer Reihe von Versuchen, die ökologischen, ökonomischen und sozialen Defi-
zite der Regulierung im Rahmen der europäischen Fischereipolitik abzubauen, ist es der 
Europäischen Union bislang nicht gelungen, einen konsistenten Managementansatz für 
die europäische Fischereiwirtschaft zu finden. Als Ursache für die unbefriedigenden Er-
gebnisse der bisherigen Reformschritte lassen sich einerseits die Fehlanreize der Poli-
tikmaßnahmen selbst und andererseits das Unvermögen der Politik, die Fehlanreize bei 
der Ausbeutung einer Common-Pool-Ressource mit geeigneten Maßnahmen zu konter-
karieren, identifizieren.  

Beiderlei Politikversagen hat sich in der Vergangenheit als eng miteinander verbunden 
und gegenseitig verstärkend erwiesen. Die Öffnung der europäischen Fischereigewässer 
für die Fangunternehmen aller Mitgliedsstaaten hat wesentlich zur Erhöhung des Wett-
bewerbs um die Fischbestände beigetragen und damit die ohnehin schon hohen Trans-
aktionskosten, die einer marktinternen Lösung der Bewirtschaftungsdefizite entgegen-
stehen, noch weiter erhöht. Subventionen für den Ausbau der Fangkapazitäten führten 
zur Senkung der Fangkosten, haben den Marktzutritt erleichtert und damit die Konkur-
renz um die knappen Fischbestände verschärft. Die Förderung des Kapazitätsabbaus 
trug wenig zur Reduzierung der Anreizdefizite bei und löste zusätzliche Fehlanreize aus. 
Die praktizierten Marktzutrittsbeschränkungen und Auflagen für die Fangtechnik reich-
ten in diesem Marktumfeld nicht aus, um diesen Defiziten wirksam gegenzusteuern. 
Stets standen die Symptome einer fatalen Kombination von Markt- und Regulierungs-
versagen und nicht deren Ursachen im Mittelpunkt der Reformen der Europäischen Fi-
schereipolitik. 

Ein Erfolg versprechender Neubeginn muss auf der individuellen Ebene der einzelnen 
Fischereiunternehmen Bestandsschutzanreize setzten. Individuelle, transferierbare Ver-
fügungsrechte haben sich in einer Reihe von Ländern als ein zielkonformes und anreiz-
kompatibles Instrument erwiesen. Mit einer an die Spezifika der jeweiligen Fischereien 
angepassten Ausstattung der Fischereiunternehmen mit hinreichend sicheren und lang-
fristigen Verfügungsrechten an den nachhaltig nutzbaren Fischbeständen lassen sich die 
Anreize für einen langfristigen Bestandsschutz und effizienten Einsatz von Fangkapa-
zitäten wesentlich verstärken. Unter diesen Bedingungen sind regulierende Eingriffe in 
die Fischereiindustrie auf ein Mindestmaß reduzierbar, und es bestehen berechtigte 
Hoffnungen, dass sich der Druck auf die Politik, mit finanziellen Fördermaßnahmen 
wirtschaftliche und soziale Härten zu kompensieren, langfristig erheblich reduziert. 
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